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Geleit des Vorsitzenden des Vereins zur Förderung des 
Landesarchivs Schleswig-Holstein

Klaus Alberts

Bei einem Mann wie Rainer Hering, dem das Thema der Historischen Gerechtigkeit 
ein Herzensanliegen ist, ist die Durchführung einer zweitägigen Veranstaltung hierzu 
eine ihm überaus angemessene Ehrung zu seinem sechzigsten Geburtstag. Sehr gern 
hat deshalb der Verein zur Förderung des Landesarchivs die weitgehende Finanzierung 
dieser Tage, aber auch dieses Buches übernommen.

Kern des Begriffs der Gerechtigkeit ist dessen Wortteil Recht; und so ist es natur-
gemäß kein Zufall, sondern dem Thema immanent, dass die erste wissenschaftliche 
Beschäftigung mit diesem Gegenstand durch einen Rechtswissenschaftler erfolgte: 
durch Gustav Radbruch (1878–1949) unter anderem Ordinarius für Strafrecht in Kiel 
von 1919 bis 1926 sowie Reichsjustizminister in den Jahren 1921/22 und 1923. In sei-
nem grundlegenden Beitrag „Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht“ in der 
Süddeutschen Juristenzeitung 1946 entwickelte er die Radbruch’sche Formel, den bis 
dahin uneingeschränkt gültigen Maßstab zur Definition und Bewertung historischer 
Ungerechtigkeit(en).

Aus diesem Grunde habe ich Herrn Professor Ino Augsberg, Inhaber des Lehrstuhls 
für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel, mit Erfolg gebeten, den einführenden Vortrag als Grundlage für die nachfolgende 
Veranstaltung beizutragen. Dankenswerterweise ist das Vorbereitungsteam unter der 
Moderation von Herrn Ole Fischer gefolgt. Ich habe diesen Vortrag Antje Hinrichs und 
Heinke Hoffmann gewidmet, zwei kleinen kranken Mädchen die im Alter von vier Jahren 
beziehungsweise einem Jahr in den Kinderfachabteilungen der Krankenhäuser Ham-
burg-Rothenburgsort Langenhorn im Rahmen des Kinder-“Euthanasie“-Programms 
des Deutschen Reiches ermordet wurden. Ihr Tod ist ungesühnt.

In der Einladung zu seiner Ehrung wird Rainer Hering als Historiker und Archivar 
zitiert: „Jede historische und heimatkundliche Forschung, die mit öffentlichem Material 
arbeitet, nimmt rückblickend eine Kontrolle der damals getroffenen Entscheidungen vor.“

Diese Formulierung, für sich betrachtet, klingt nach selbstgewissem, protestanti-
schem Jakobinertum mit all den Folgen dieses menschlichen, politischen und sozialen 
Irrwegs. Obwohl er nicht mit einem eigenen Beitrag an dieser Veranstaltung beteiligt 
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war, habe ich ihn deshalb gebeten, seine Sicht zum Thema ausführlich beizutragen. Ich 
möchte wissen, was hinter dem verkürzten Zitat steckt. Ich danke ihm, dass er dieser 
Bitte gern gefolgt ist.

Klaus von Dohnanyi, der sich in einem Zeitungsbeitrag in diesem Jahr zur Histori-
schen Gerechtigkeit geäußert hat, drückt seine Meinung so aus: „Ich finde es grund-
falsch, wenn wir Geschichte nicht nach ihrer Zeit beurteilen, sondern nach unseren 
heutigen Maßstäben.“

Und Norbert Elias sagt es so: „Nichts ist gewöhnlicher als Historiker, die über wehr-
lose Menschen früherer Zeiten zu Gericht sitzen.“

Beide begeben sich bei vordergründiger Zustimmungsfähigkeit allerdings auf rutschi-
ges Terrain; denn ihre Haltung beinhaltet ohne Weiteres die Gefahr eines gefährlichen 
Relativismus, der dazu führen kann, viel zu vieles zu verstehen zu glauben und damit 
verzeihen zu können oder sogar zu müssen. Dohnanyi und Elias sind unverdächtig, 
aber dennoch … Ihre so zitierten Auffassungen greifen zu kurz, indem sie eines nicht 
nennen: die ewig geltenden Grundsätze einer wahren Menschlichkeit, allen Epochen 
und Kulturen gemeinsam, Verstöße, die immer schweres Unrecht gegen den Menschen, 
aber auch (und dieses ist ganz wichtig und noch viel zu wenig im Blickfeld!) gegen 
seine Mitgeschöpfe sind. Dieses ist der Maßstab bei der Feststellung historischer Un-
gerechtigkeit(en).

Dass die Veranstaltung und dieses Buch sich nicht nur mit diesem alles überwölben-
den Thema befassten, sondern auch mit der fachlichen Seite der archivalischen Sicht, 
ist ein bleibendes Verdienst.

Dieses zum Schluss: Weshalb befassen wir uns mit dem Thema der Historischen 
Gerechtigkeit? Wir machen keinen der Getöteten wieder lebendig, kein Leid der Gequäl-
ten lindern wir. Weshalb also? Manche tun es aus rein historischem oder intellektuellem 
Interesse; manche wollen promoviert oder habilitiert werden.

Die wahrhaft richtige Beschäftigung aber hat ihren Grund im Gefühl einer über alle 
Zeiten währenden Solidarität mit den Geschundenen. Und da bewegen wir uns im Trans-
zendenten, im ganz und gar sittlichen Irrationalen, sind also in dem angekommen, was 
die leuchtende Seite unserer Menschlichkeit entscheidend ausmacht.
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